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A l l i i e r t e  K o m m a n d a n t u r  B e r l i n
Überwachung der Werkzeugmaschinen in Groß-Berlin

BK/O (47) 41
4. Februar 1947

Die Alliierte Kommandantur Berlin ordnet wie folgt an:
1. Niemand darf eine Werkzeugmaschine kaufen, ver

kaufen, leihen, tauschen oder in anderer Weise einer 
anderen Person übergeben bzw. von ihr erwerben, es sei 
denn, daß eine entsprechende Genehmigung der Militär
regierung oder der von ihr bestimmten Dienststelle vor
liegt.

2. Niemand darf ohne die Genehmigung der Militär
regierung eine Werkzeugmaschine aus der Fabrik oder 
dem Gebäude entfernen, wo sie aufgestellt ist.

3. Wer eine Werkzeugmaschine besitzt oder unter 
seiner Kontrolle hat, ist für deren Sicherung gegen Ver

lust, Beschädigung oder Verderb verantwortlich. Falls es 
notwendig wird, eine Werkzeugmaschine anderswohin zu 
verlegen, um deren Erhaltung zu sichern, so hat der
jenige, der eine solche Werkzeugmaschine besitzt oder 
unter seiner Kontrolle hat, bei der Militärregierung An
trag auf Genehmigung zu deren Verlegung zu stellen.

4. Wer nachfolgend aufgeführte Werkzeugmaschinen 
besitzt bzw. unter seiner Kontrolle hat, nämlich:

I. Werkzeugmaschinen, die zu irgendeinem Zeit
punkte seit dem 1. Januar 1938 Eigentum der Ver
einten Nationen oder eines ihrer Angehörigen 
waren oder aus dem Besitze der letzteren er
worben wurden, oder die aus einem Lande der 
Vereinten Nationen eingeführt wurden;

II. Werkzeugmaschinen, die zu irgendeiner Zeit 
Eigentum des deutschen Staates oder von diesem


